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Unverständlicher Angriff auf Löhne und Arbeitsbedingungen  

Fehlentscheid der WAK-S beim Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB).  

Die Wirtschaftskommission des Ständerats (WAK-S) will aus unverständlichen Gründen im öffentlichen 
Beschaffungswesen eine Abwärtsspirale bei Löhnen und Arbeitsbedingungen in Gang setzen. Sie hat bei 
der Beratung über die Revision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) am 
Entscheid des Ständerats festgehalten, das bewährte Leistungsortsprinzip zugunsten des Herkunftsprinzips 
aufzugeben.  

Firmen, die in der Schweiz niedergelassen sind, sollen demnach bei öffentlichen Aufträgen nicht mehr die 
Löhne und Arbeitsbedingungen einhalten müssen, die am Ort wo sie den Auftrag ausführen als orts- und 
branchenüblich gelten. Geht es nach der WAK-S sollen sie die Löhne bezahlen können, die in der Region 
gelten, in der sie niedergelassen sind oder ihren Sitz haben. Konkret könnte eine Firma aus dem Tessin, die 
sich in Genf oder Zürich für einen öffentlichen Auftrag bewirbt, mit den Tessiner Löhnen offerieren und so die 
lokalen Genfer oder Zürcher Anbieterinnen unlauter unterbieten.  

Das Herkunftsortprinzip würde eine Spirale nach unten eröffnen. (Lokale) Anbieterinnen aus Kantonen mit 
guten Arbeitsbedingungen wären im Vergleich zu Anbieterinnen aus "Niedriglohn-Kantonen" schlechter 
gestellt und könnten damit eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen im eigenen Unternehmen 
rechtfertigen. Der vom Ständerat und von seiner Kommission angestrebte Wechsel, würde auch der 
Sozialpartnerschaft schaden. Denn die Schweiz kennt viele lokale und regionale Gesamtarbeitsverträge 
(GAV), die bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen vorsehen als in anderen Regionen. Mit dem 
Herkunftsortsprinzip würden diese Verträge torpediert.  

Das Beharren auf der Ständeratsposition ist umso unverständlicher, als die Vernehmlassung sowie die 
Hearings in den Kommissionen zeigten, dass sich eine Mehrheit der Teilnehmenden aus Gewerbe, 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen sowie Kantonen gegen die Abschaffung des bewährten 
Leistungsortsprinzips aussprechen. Der Ständerat ist gut beraten, diese Stimmen in der Ratsdebatte endlich 
ernst zu nehmen und auf den Kurs des Nationalrats einzuschwenken.  
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